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§ 1503 ABGB Inkrafttreten und
Ubergangsbestimmungen

ab 1. Februar 2013

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Fir das Inkrafttreten des Kindschafts- und Namensrechts-Anderungsgesetzes 2013, BGBI. | 15/2013, gilt
Folgendes:

1. 1.Das Kindschafts- und Namensrechts-Anderungsgesetzes 2013 tritt, soweit im Folgenden nichts anderes
bestimmt ist, mit 1. Februar 2013 in Kraft.

2. 2.Die 88 93 bis 93c in der Fassung dieses Bundesgesetzes sind auf Ehegatten anzuwenden, die die Ehe nach
dem 31. Marz 2013 schliel3en.

3. 3.Die 88 148 Abs. 3 und 152 in der Fassung dieses Bundesgesetzes sind auf zu gerichtlichem Protokoll
erklarte Zustimmungen entsprechend anzuwenden.

4. 4.Die 88 155 bis 157 in der Fassung dieses Bundesgesetzes sind auf Kinder anzuwenden, deren Geburt oder
Annahme an Kindesstatt nach dem 31. Méarz 2013 beurkundet wird. § 139 in der Fassung des NamRAG 1995,
BGBI. Nr. 25/1995, ist auf Kinder anzuwenden, deren Geburt vor dem 1. April 2013 beurkundet wird.

5. 5.Ehegatten, die die Ehe vor dem 1. April 2013 geschlossen haben, kénnen ihre Namen ab
dem 1. September 2013 nach den Regeln dieses Bundesgesetzes bestimmen. GleichermafRen kdnnen flr
Kinder, deren Geburt oder Annahme an Kindesstatt vor diesem Zeitpunkt beurkundet worden ist, die Namen
ab dem 1. September 2013 nach den Regeln dieses Bundesgesetzes bestimmt werden.

6. 6.Unbeschadet der Z 6 sind die 88 93 Abs. 2 und 155 Abs. 2 in der Fassung dieses Bundesgesetzes
anzuwenden, wenn die Anderung des Familiennamens des Ehegatten oder der Eltern oder eines Elternteils
nach dem 31. Marz 2013 beurkundet wird.

7. 7.Rechte und Pflichten zum Gebrauch eines Namens, die auf Grund eines vor dem 1. April 2013 erfolgten
namensrechtlich bedeutsamen Ereignisses erworben oder entstanden sind, bleiben unberuhrt.

8. 8.8 142 samt Uberschrift in der Fassung dieses Bundesgesetzes ist, auRer in vor dem auf die Kundmachung
folgenden Tag anhangig gemachten gerichtlichen Verfahren auch auf Anerkenntnisse anzuwenden, die vor
dem Inkrafttreten des & 142 erklart worden sind. 8 142 tritt mit dem auf die Kundmachung dieses
Bundesgesetzes im Bundesgesetzblatt folgenden Tag in Kraft.

9. 9.Verordnungen zur Durchfiihrung dieses Bundesgesetzes kdnnen ab dem auf die Kundmachung im
Bundesgesetzblatt folgenden Tag an erlassen werden; sie treten frihestens mit 1. Februar 2013 in Kraft.

1. (2) 1.Die 88 905, 9073, 1417 und 1420 in der Fassung des Zahlungsverzugsgesetzes,BGBI. | Nr. 50/2013,
sowie die Anderung der Paragraphenbezeichnung des bisherigen § 905a in § 907b und des bisherigen
§ 905b in 8 905a durch dieses Bundesgesetz treten mit 16. Marz 2013 in Kraft. Die genannten
Bestimmungen sind in der Fassung des Zahlungsverzugsgesetzes auf Rechtsverhaltnisse anzuwenden,
die ab dem 16. Marz 2013 begrindet werden. Auf Rechtsverhaltnisse, die vor dem 16. Marz 2013
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begriindet wurden, sind die bisherigen Bestimmungen weiter anzuwenden; wenn solche friher
begriindeten Rechtsverhaltnisse jedoch wiederholte Geldleistungen vorsehen, gelten die neuen
Bestimmungen fur diejenigen Zahlungen, die ab dem 16. Marz 2013 fallig werden.

2. 2.81100in der Fassung des Zahlungsverzugsgesetzes, BGBI. | Nr. 50/2013, tritt mit 16. Marz 2013 in
Kraft und ist in dieser Fassung auch auf Vertrage anzuwenden, die vor diesem Zeitpunkt geschlossen
wurden.

2. (3)88 197, 199 und 201 in der Fassung des Adoptionsrechts-Anderungsgesetzes 2013,BGBI. | Nr. 179/2013, treten
mit 1. August 2013 in Kraft. Sie sind in dieser Fassung auch auf Annahmen an Kindes statt anzuwenden, bei
denen der schriftliche Vertrag vor dem 31. Juli 2013 geschlossen wurde.

3. (4)Die 88 429, 905 und 1420 in der Fassung des Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes,BGBI. |
Nr. 33/2014, treten mit 13. Juni 2014 in Kraft.

4. (5)Fur das Inkrafttreten des GesbR-Reformgesetzes, BGBI. | Nr. 83/2014, gilt Folgendes:

1. 1.8826 und die§§ 1175 bis 1216e in der Fassung des GesbR-Reformgesetzes treten mit 1. Janner 2015 in
Kraft. Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, sind auf Sachverhalte, die sich vor diesem Zeitpunkt
ereignet haben, die bisher geltenden Bestimmungen des 27. Hauptstticks des zweiten Teils weiter
anzuwenden.

2. 2.Unbeschadet des Vorrangs gesellschaftsvertraglicher Vereinbarungen @& 1181 in der Fassung des GesbR-
Reformgesetzes) gelten die 88 1182 bis 1196, die §§ 1203 bis 1205, die §§ 1208 bis 1211,8 1213 und § 1214
Abs. 1in der Fassung des GesbR-Reformgesetzes ab 1. Juli 2016 fiir Gesellschaften blrgerlichen Rechts, die
vor dem 1. Janner 2015 gebildet wurden, wenn bis zum Ablauf des 30. Juni 2016 keiner der Gesellschafter
gegenUlber den Ubrigen Gesellschaftern erklart, die Anwendung des zuvor geltenden Rechts beibehalten zu
wollen.

3. 3.Ab 1. Janner 2022 gelten die §8 1182 bis 1196, die §§ 1203 bis 1205, die 88 1208 bis 1211,8 1213 und
§ 1214 Abs. 1 in der Fassung des GesbR-Reformgesetzes unbeschadet des Vorrangs
gesellschaftsvertraglicher Vereinbarungen (8 1181 in der Fassung des GesbR-Reformgesetzes) jedenfalls
auch fur Gesellschaften burgerlichen Rechts, die vor dem 1. Janner 2015 gebildet wurden.

5. (6)88 144 und 145 Abs. 1 in der Fassung des Fortpflanzungsmedizinrechts-Anderungsgesetzes 2015,BGBI. |
Nr. 35/2015, treten mit 1. Janner 2015 in Kraft und sind auf ab dem 1. Janner 2015 geborene und im Wege
medizinisch unterstltzter Fortpflanzung gezeugte Kinder anzuwenden.

6. (7)Fur das Inkrafttreten des Erbrechts-Anderungsgesetzes 2015, BGBI. | Nr. 87/2015 (ErbRAG 2015), gilt Folgendes:

1. 1.Die 88 199, 233, 269, 308, 531 bis 543, 546 bis 560, 563 bis 572, 575 bis 591, 601 bis 617, 647 bis 654, 656
bis 667, 672 bis 678, 681 bis 699, 701 bis 703, 705 bis 719, 721 bis 749, 750 Abs. 1, die 88 751 bis 792, 797 bis
809, die Uberschriften vor § 810, die 85 811 bis 817, 819 bis 821, 823, 824, 1205, 1249, 1251 bis 1254, 1278
bis 1283, 1462, 1487 und 1487a samt Uberschriften in der Fassung des ErbRAG 2015 und der Entfall der
88 544, 545, 561, 562, 573, 594 bis 597, 646, 655, 668, 679, 680, 700, 704, 720, 793 bis 796, 818, 822, 951,
952, 956, 1248, 1250 und 1266 letzter Satz samt Uberschriften treten mit 1. Janner 2017 in Kraft.

2. 2.Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, sind die nach Z 1 mit 1. Janner 2017 in Kraft tretenden
Bestimmungen anzuwenden, wenn der Verstorbene nach dem 31. Dezember 2016 verstorben ist.

3. 3.8551 Abs. 1in der Fassung des ErbRAG 2015 ist auf nach dem 31. Dezember 2016 vorgenommene
Aufhebungen von Erbverzichten anzuwenden.

4. 4.

1. a)Anordnungen der Gerichte nach§ 568 in der bis 31. Dezember 2016 geltenden Fassung, wonach eine
Person unter Sachwalterschaft nur mindlich vor Gericht oder Notar testieren kann, verlieren mit
1.Janner 2017 ihre Gultigkeit.

2. b)Gleiches gilt insoweit flr die vor dem 1. Janner 2005 erlassenen gerichtlichen Beschlusse Uber die
Bestellung eines Sachwalters, mit denen die Einschrankung der Testierfreiheit der behinderten Person
verbunden war. Art. IV § 8 Familien- und Erbrechts-Anderungsgesetz 2004, BGBI. | Nr. 58/2004, wird mit
Ablauf des 31. Dezember 2016 aufgehoben.

3. c)Die auf Grundlage der in lit. a und b genannten Bestimmungen errichteten letztwilligen Verfligungen
bleiben aufrecht.

5. 5.Die §§ 577 bis 591 und 603 in der Fassung des ErbRAG 2015 sind auf letztwillige Verfigungen und
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Schenkungen auf den Todesfall anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2016 errichtet wurden.

6.8 750 Abs. 2in der Fassung des ErbRAG 2015 tritt mit 17. August 2015 in Kraft und ist anzuwenden, wenn
der Verstorbene an oder nach diesem Tag gestorben ist.

7.Die 88 752 und 753 sowie § 785 in der Fassung des ErbRAG 2015 sind auf nach dem 31. Dezember 2016
vorgenommene Anrechnungsvereinbarungen und Anrechnungsaufhebungen anzuwenden.

8.Die 88 797 bis 809, 811 bis 817, 819 bis 821, 823, 824 in der Fassung des ErbRAG 2015 sind anzuwenden,
wenn das Verlassenschaftsverfahren nach dem 31. Dezember 2016 anhangig gemacht worden ist.

9.8 1487a in der Fassung des ErbRAG 2015 ist ab dem 1. Jdnner 2017 auf das Recht, eine Erkldrung des
letzten Willens umzustoRen, den Geldpflichtteil zu fordern, letztwillige Bedingungen oder Belastungen von
Zuwendungen anzufechten, nach erfolgter Einantwortung ein besseres oder gleichwertiges Recht geltend zu
machen, den Geschenknehmer wegen Verkirzung des Pflichtteils in Anspruch zu nehmen oder sonstige
Rechte aus einem Geschéft von Todes wegen zu fordern, anzuwenden, wenn dieses Recht am 1. Janner 2017
nach dem bis dahin geltenden Recht nicht bereits verjahrt ist. Der Lauf der in § 1487a vorgesehenen
kenntnisabhangigen Frist beginnt in solchen Fallen mit dem 1. Janner 2017.

7. (8)8 1209 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 43/2016 tritt mit 1. Juli 2016 in Kraft Abs. 5 ist auch auf
dessen nunmehrige Fassung anzuwenden.
8. (9)FUr das Inkrafttreten des 2. Erwachsenenschutz-Gesetzes, BGBI. | Nr. 59/2017 (2. ErwSchG), gilt Folgendes:

1.

10.

11.

12.

1.Die 88 21, 24, 141, 146, 147 Abs. 1 bis 3, 153, 154, 156, 158, 164, 172, 173, 176, 191, 192, 194 bis 196 Abs. 1
Z 1 und Abs. 2, 200 bis 202, 205, 207 zweiter Satz, 213 bis 216, 218, 220 bis 224, 228 bis 230, 239 bis 284,
310, 865, 1034, 1421, 1433, 1437, 1454, 1494 und 1495 samt Uberschriften und die Uberschriften vor §§ 142,
217,218 und 219 in der Fassung des 2. ErwSchG sowie der Entfall des § 175 und der §§ 284a bis 284h samt
Uberschriften treten mit 1. Juli 2018 in Kraft.

2.Die 88 147 Abs. 4, 149, 181, 185, 188, 196 Abs. 1 Z 4, 207 erster Satz bis 212 und 225 in der Fassung des
Art. 1 Z 8 treten mit dem auf die Kundmachung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag in Kraft.

3.Die 88 705, 752, 758 und 1445 in der Fassung des 2. ErwSchG treten mit 2. 1. 2017 in Kraft; Abs. 7 in der
Fassung des Erbrechts-Anderungsgesetzes 2015, BGBI. | Nr. 87/2015, bleibt ansonsten unberhrt.

4.Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, sind die nach Z 1 mit 1. Juli 2018 in Kraft tretenden
Bestimmungen auf Sachverhalte anzuwenden, die sich nach dem 30. Juni 2018 ereignen oder Uber diesen
Zeitpunkt hinaus andauern.

5.Die §8 158 und 207 in der Fassung des 2. ErwSchG sind auf die Ausiibung und Betrauung mit der Obsorge
nach dem 30. Juni 2018 anzuwenden.

6.Die 88 164, 214 bis 224 sowie 228 und 229 in der Fassung des 2. ErwSchG sind nach dem 30. Juni 2018 auf
die Verwaltung von Vermdgen anzuwenden.

7.Die Aufhebung des & 175 in der Fassung des 2. ErwSchG ist auch in gerichtlichen Verfahren anzuwenden,
die am 1. Juli 2018 noch anhangig sind; Anordnungen der Gerichte nach 8 175 in der bis 30. Juni 2018
geltenden Fassung verlieren mit 1. Juli 2018 ihre Gultigkeit.

8.Die §8§ 252 bis 256 in der Fassung des 2. ErwSchG sind auf medizinische Behandlungen, Sterilisationen und
Forschungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2018 begonnen oder abgebrochen werden. § 257 in der
Fassung des 2. ErwSchG ist anzuwenden, wenn die Wohnortanderung nach dem 30. Juni 2018 erfolgt.

9.Bei der Auswahl des gerichtlichen Erwachsenenvertreters ist auf Sachwalterverfigungen im Sinn des§ 279
Abs. 1 in der bis zum 2. ErwSchG geltenden Fassung auch nach dem 30. Juni 2018 Bedacht zu nehmen.
10.Sachwalter, die vor dem 1. Juli 2018 bestellt wurden, sind nach dem 30. Juni 2018 gerichtliche
Erwachsenenvertreter. Fur sie gelten die Vorschriften des sechsten Hauptstlicks des ersten Teils in der
Fassung des 2. ErwSchG, soweit in den Z 11 bis 14 nichts anderes bestimmt ist.

11.Die 88 274 und 275 in der Fassung des 2. ErwSchG sind - aul3er in einem Erneuerungsverfahren nach Z 14
- auf gerichtliche Erwachsenenvertreter im Sinn der Z 10 nicht anzuwenden.

12.Bis zum 30. Juni 2019 besteht im Fall einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung im Sinn der Z 10 auch
ohne gerichtliche Anordnung im gesamten Wirkungsbereich des ehemaligen Sachwalters und nunmehrigen
gerichtlichen Erwachsenenvertreters ein Genehmigungsvorbehalt im Sinn des 8 242 Abs. 2 in der Fassung
des 2. ErwSchG. Nach dem 30. Juni 2019 besteht flir Personen, fir die vor dem 1. Juli 2018 ein Sachwalter
bestellt worden ist, nur ein Genehmigungsvorbehalt, wenn und soweit er gerichtlich angeordnet wird.
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10.

11.

12.

13.

13. 13.Stellen gerichtliche Erwachsenenvertreter im Sinn der Z 10 nach dem 30. Juni 2018 einen Antrag auf
Gewahrung von Entgelt, Entschadigung oder Aufwandersatz, so ist dieser Anspruch nach 8 276 in der
Fassung des 2. ErwSchG zu beurteilen, wenn zumindest die Halfte des Abrechnungszeitraumes nach dem
30. Juni 2018 liegt. Liegt mehr als die Halfte des Abrechnungszeitraumes vor dem 30. Juni 2018, so ist § 276
in der Fassung bis zum 30. Juni 2018 anzuwenden.

14. 14.Das Gericht hat nach dem 30. Juni 2018 unter sinngemaf3er Anwendung des8 278 Abs. 3 in der bis zum
2. ErwSchG geltenden Fassung fur alle gerichtlichen Erwachsenenvertretungen im Sinn der Z 10 von Amts
wegen ein Erneuerungsverfahren einzuleiten. Eine gerichtliche Erwachsenenvertretung im Sinn der Z 10
endet jedenfalls mit 1. Janner 2024, es sei denn, es wurde davor ein Erneuerungsverfahren eingeleitet;
diesfalls bleibt die Erwachsenenvertretung bis zur rechtskraftigen Entscheidung Gber die Erneuerung
aufrecht.

15. 15.Vorsorgevollmachten, die vor dem 1. Juli 2018 wirksam errichtet worden sind, behalten ihre Gultigkeit.
Der Eintritt des Vorsorgefalls kann fur diese nach dem 30. Juni 2018 nur nach Mal3gabe des 8 263 in der
Fassung des 2. ErwSchG im Osterreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis eingetragen werden. Auf
solche Vorsorgevollmachten sind die Vorschriften des sechsten Hauptstlicks des ersten Teils in der Fassung
des 2. ErwSchG anzuwenden. Vorsorgevollmachten, deren Wirksamwerden vor dem 1. Juli 2018 im
Osterreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis registriert wurden, sind so zu behandeln, als ware die
Registrierung nach diesem Zeitpunkt erfolgt.

16. 16.Als gesetzlicher Erwachsenenvertreter kommt eine Person nicht in Betracht, gegen die sich ein vor dem
1.Juli 2018 im Osterreichischen Vertretungsverzeichnis eingetragener Widerspruch gegen die
Vertretungsbefugnis nachster Angehdriger richtet. Personen, die in vor dem 1. Juli 2018 errichteten
Sachwalterverfligungen genannt wurden, gelten nicht als ndchste Angehorige im Sinn des § 268 Abs. 2
letzter Fall in der Fassung des 2. ErwSchG.

17. 17.Vertretungsbefugnisse nachster Angehoriger, die vor dem 1. Juli 2018 registriert worden sind, bleiben
bestehen und enden spatestens mit Ablauf des 30. Juni 2021. Auf solche Angehdrigenvertretungen sind nach
dem 30. Juni 2018 weiterhin die §8§ 284b bis 284e in der bis zum 2. ErwSchG geltenden Fassung sowie
zusatzlich 8 246 Abs. 3 in der Fassung des 2. ErwSchG anzuwenden.

18. 18.Die §§ 277 bis 284 in der Fassung des 2. ErwSchG sind anzuwenden, wenn ein Kurator nach dem 30. Juni
2018 bestellt wird.

19. 19.Kuratoren, die vor dem 1. Juli 2018 bestellt worden sind, bleiben wirksam bestellt. Auf ihre Rechte und
Pflichten sind nach dem 30. Juni 2018 die 88 281 bis 284 in der Fassung des 2. ErwSchG anzuwenden. Z 13
gilt sinngemaf.

20. 20.Die 88 1494 und 1495 in der Fassung des 2. ErwSchG sind anzuwenden, wenn eine Ersitzungs- und
Verjahrungszeit am 1. Juli 2018 noch nicht geendet hat oder nach dem 30. Juni 2018 zu laufen beginnt.

(10)8 1164 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. | Nr. 153/2017, tritt mit 1. Juli 2018 in Kraft. Mit Ablauf
des 30. Juni 2018 tritt § 1154b Abs. 6 aul3er Kraft. § 1159 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. | Nr. 153/2017,
tritt mit 1. Janner 2021 in Kraft und ist auf Beendigungen anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2020
ausgesprochen werden. Mit diesem Zeitpunkt treten auch § 1158 Abs. 4 und § 1159a bis § 1159c dieses
Bundesgesetzes sowie § 77 der Gewerbeordnung 1859, RGBI. Nr. 227/1859, auRer Kraft. Sie sind jedoch weiterhin
auf Beendigungen anzuwenden, die vor dem 1. Janner 2021 ausgesprochen wurden.

(11)88 165, 214, 249, 256 und 588 in der Fassung des BundesgesetzesBGBI. | Nr. 58/2018, treten mit 1. August
2018 in Kraft.

(12)8 1320 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 69/2019 tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag
in Kraft. Die Bestimmung ist in dieser Fassung auf schadigende Ereignisse anzuwenden, die nach diesem
Zeitpunkt eintreten. Der Bundesminister fir Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz hat dem Nationalrat
drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Regelung einen Bericht Uber deren Auswirkungen vorzulegen.

(13)Die 88 1154b Abs. 6 und 1164 in der Fassung des BundesgesetzesBGBI. | Nr. 74/2019 treten mit 1. September
2019 in Kraft.

(14)8 211 Abs. 2 in der Fassung des Gewaltschutzgesetzes 2019, BGBI. | Nr. 105/2019, tritt mit dem der
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 1494 Abs. 2 in der Fassung dieses Bundesgesetzes tritt mit 01.01.2020 in
Kraft und ist auf alle Schadenersatzanspriiche anzuwenden, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht verjahrt sind.
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14. (15)8 1155 Abs. 3 und 4 in der Fassung des BundesgesetzesBGBI. | Nr. 16/2020 treten rickwirkend mit dem

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

15. Mérz 2020 in Kraft und mit 31. Dezember 2020 auRBer Kraft.

(16)Abweichend von Abs. 10 tritt8 1159 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 153/2017 mit 1. Juli 2021 in
Kraft und ist auf Beendigungen anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2021 ausgesprochen werden. Mit diesem
Zeitpunkt treten auch 8 1158 Abs. 4 und § 1159a bis 8 1159c dieses Bundesgesetzes sowie § 77 der
Gewerbeordnung 1859, RGBI. Nr. 227/1859, auler Kraft. Sie sind jedoch weiterhin auf Beendigungen
anzuwenden, die vor dem 1. Juli 2021 ausgesprochen wurden. Dies gilt auch fir die Verlangerung der
Kiandigungsfristen in den Landarbeitsordnungen der Bundeslander und in Vorarlberg im Land- und
Forstarbeitsgesetz, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in Kraft sind, soweit in diesen die
Anderung der Kiindigungsfristen durch das Bundesgesetz BGBI. | Nr. 153/2017 nachvollzogen wurde.

(17)8 17a,8 20 und 8 1328a Abs. 2in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 148/2020 treten mit

1.Janner 2021 in Kraft. § 20 Abs. 2 und § 1328a Abs. 2 sind auf Falle anzuwenden, in denen die verletzende
Handlung nach dem 31. Dezember 2020 gesetzt wurde.

(18)8211,8 1214 Abs. 1 und 2,8 1216a Abs. 2und § 1216b Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
Gesamtreform des Exekutionsrechts - GREx, BGBI. | Nr. 86/2021, treten mit 1. Juli 2021 in Kraft.§ 1212 tritt mit
Ablauf des 30. Juni 2021 auler Kraft.

(19)Abweichend von Abs. 15 tritt§ 1159 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBI. | Nr. 153/2017, mit 1. Oktober
2021 in Kraft und ist auf Beendigungen anzuwenden, die nach dem 30. September 2021 ausgesprochen werden.
Mit diesem Zeitpunkt treten auch 8§ 1158 Abs. 4 und 8 1159a bis § 1159c¢ dieses Bundesgesetzes sowie 8 77 der
Gewerbeordnung 1859, RGBI. Nr. 227/1859, aul3er Kraft. Sie sind jedoch weiterhin auf Beendigungen
anzuwenden, die vor dem 1. Oktober 2021 ausgesprochen wurden.

(20)Die 88§ 932, 933 samt Uberschrift, 933b samt Uberschrift und 1503 in der Fassung des BundesgesetzesBGBI. |
Nr. 175/2021 treten mit 1. Janner 2022 in Kraft und sind in dieser Fassung auf Vertrdge anzuwenden, die nach
dem 31. Dezember 2021 geschlossen werden.

(21)8 395 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 38/2023 tritt mit 1. Mai 2023 in Kraft und ist auf alle
Fundgegenstande anzuwenden, die ab diesem Zeitpunkt der Fundbehdérde angezeigt werden.

(22)8 1154b Abs. 7 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 115/2023, tritt mit 1. November 2023 in Kraft
und findet auf Dienstverhinderungen Anwendung, die ab diesem Inkrafttreten erfolgen.

(23)FUr das Inkrafttreten des Abstammungsrechts-Anpassungsgesetzes 2023, BGBI. | Nr. 180/2023 (AbAG 2023),
gilt Folgendes:

1. 1.Die 88 144, 145, § 148 Abs. 3aund 5,8 152a, § 154 Abs. 1 Z 2 und Z 3 lit. a, § 154a samt Uberschriften in der
Fassung des AbAG 2023 treten mit 1. Janner 2024 in Kraft.

2. 2.Soweit nichts anderes bestimmt ist, bleiben vor dem 1. Janner 2024 bestehende Abstammungsverhaltnisse
durch das Inkrafttreten des AbAG 2023 unberuhrt.

3. 3.8 144 Abs. 2 Z 2ist auch auf vor dem 1. Janner 2024 geborene Kinder anzuwenden.

4. 4.Die Wirksamkeit eines Anerkenntnisses nach§ 144 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 Z 2 ist nach den Bestimmungen in
der Fassung des AbAG 2023 zu beurteilen, wenn die Urkunde Uber die Bezeichnung der anerkennenden
Person dem Standesbeamten nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens zukommt.

(24)8 20 Abs. 3 in der Fassung des DSA-Begleitgesetzes, BGBI. | Nr. 182/2023, tritt mit 17. Februar 2024 in Kraft.

§ 1490 tritt mit Ablauf des 16. Februar 2024 aul3er Kraft. Die anzuwendenden Bestimmungen in der Fassung des
DSA-Begleitgesetzes wirken nicht auf Anspriche zurlick, die mit Ablauf des 16. Februar 2024 unter Anwendung
des § 1490 in der bis dahin geltenden Fassung bereits verjahrt sind.

(25)8 1164a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 11/2024 tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden
Tag in Kraft und gilt fur ab diesem Zeitpunkt abgeschlossene freie Dienstvertrage.

(26)8 1319b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 33/2024 tritt mit 1. Mai 2024 in Kraft und ist in dieser
Fassung auf Schadensereignisse anzuwenden, die nach dem 30. April 2024 eintreten.

(27)8 246 Abs. 1 Z 6 und § 275 in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2025, BGBI. | Nr. 25/2025, treten mit

1. Juli 2025 in Kraft und sind auf alle ab diesem Zeitpunkt neu zu bestellenden und auf alle bereits eingerichteten
gerichtlichen Erwachsenenvertretungen anzuwenden. § 274 Abs. 5 tritt mit Ablauf des 30. Juni 2025 aulRer Kraft.
§ 275in der Fassung des Budgetbegleitgesetzes 2025, BGBI. | Nr. 25/2025, tritt mit Ablauf des 30. Juni 2028 auler
Kraft; 8 274 Abs. 5und 8 275 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 33/2024 treten mit 1. Juli 2028 wieder
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in Kraft.
(Anm.: Abs. 28 wurde nicht vergeben)

27. (29)Die 88 1159 Abs. 6 und 1164a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 75/2025 treten mit
1.Janner 2026 in Kraft. § 1159 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 75/2025 gilt fur zu diesem
Zeitpunkt aufrechte freie Dienstverhaltnisse mit der MaRRgabe, dass eine mit Ablauf des 31. Dezember 2025
bestehende, von 8 1159 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 75/2025 abweichende Vereinbarung
aufrecht bleibt. § 1164a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 75/2025 gilt fur ab diesem Zeitpunkt

abgeschlossene freie Dienstvertrage.

In Kraft seit 04.11.2025 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=227/1859&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=227/1859&SkipToDocumentPage=True
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=227/1859&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1159
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2025/75
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1159
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2025/75
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1159
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2025/75
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1164a
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2025/75
file:///

	§ 1503 ABGB Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen ab 1. Februar 2013
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


